
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINLADUNG ZUR  
ORDENTLICHEN  

HAUPTVERSAMMLUNG 2026 
 
  



EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER DERMAPHARM HOLDING SE              2 
 

 

 

 

 

 

 

Dermapharm Holding SE 

Grünwald 

WKN A2GS5D 

ISIN DE000A2GS5D8 

Einladung zur  
ordentlichen Hauptversammlung 2026 

Wir laden unsere Aktionäre zur 

ordentlichen Hauptversammlung 

am 26. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ), 

im Haus der Bayerischen Wirtschaft,  

Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, ein. 

  



EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER DERMAPHARM HOLDING SE              3 
 

 

 

 

I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der 

Dermapharm Holding SE, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts 

einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a 

HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2025 sowie des 

Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss am 

27. März 2026 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Eine Feststellung 

des Jahresabschlusses bzw. eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung 

ist in diesem Fall durch das Gesetz nicht vorgesehen. Vielmehr sind die vorgenannten Unterlagen der 

Hauptversammlung nach der gesetzlichen Regelung (§ 176 Abs. 1 Satz 1 AktG) lediglich zugänglich 

zu machen. Dementsprechend erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung in der 

Hauptversammlung. 

Die o.g. Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an über unsere Internetseite 

unter 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

zugänglich. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

Der im festgestellten Jahresabschluss ausgewiesene Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in 

Höhe von EUR 47.379.200 wird wie folgt verwendet: 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,88 je  

dividendenberechtigter Inhaber-Stückaktie EUR 43.595.912,80 

Vortrag auf neue Rechnung EUR 3.783.287,20 

 EUR 47.379.200,00 
 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den 

Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig. 
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Von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltene eigene Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht 

dividendenberechtigt. Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die 

Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im 

Bundesanzeiger keine eigenen Aktien hält und damit zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der 

Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger sämtliche 49.540.810 von der Gesellschaft 

ausgegebenen Stückaktien dividendenberechtigt sind. 

Sollte sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung 

verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag der 

Verwaltung zur Abstimmung gestellt werden, der bei unveränderter Höhe der Dividende je 

dividendenberechtigter Stückaktie entsprechend angepasste Beträge für die Ausschüttungssumme 

und den Vortrag auf neue Rechnung vorsieht. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im 

Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im 

Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine prüferische 

Durchsicht unterjähriger Finanzberichte/Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2026 und im 

Geschäftsjahr 2027 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die  

5.1 Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft und 

den Konzern für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht 

unterjähriger Finanzberichte/Finanzinformationen der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 und 

zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte/ 

Finanzinformationen der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2027 im Zeitraum bis zur nächsten 

ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2027 zu wählen. 

5.2 RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. Dies gilt 

vorbehaltlich der Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in nationales 

Recht und der damit einhergehenden Pflichtprüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das 

Geschäftsjahr 2026. 
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Der Aufsichtsrat hat keinen Prüfungsausschuss gebildet. In Übereinstimmung mit der ab 1. Januar 

2022 geltenden Regelung des § 107 Abs. 4 Satz 2 AktG in der Fassung des Gesetzes zur Stärkung 

der Finanzmarktintegrität (FISG) hat der Aufsichtsrat im Dezember 2021 beschlossen, dass der 

Gesamtaufsichtsrat künftig auch die Aufgaben eines Prüfungsausschusses wahrnimmt. Der 

Aufsichtsrat hat entsprechend Artikel 16 Abs. 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 erklärt, dass sein Wahlvorschlag für die 

Wahl des Abschlussprüfers frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine 

Beschränkung im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers auferlegt wurde. 

 

6. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und vom 

Abschlussprüfer geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 

Gemäß § 162 AktG erstellen Vorstand und Aufsichtsrat jährlich einen Bericht über die im letzten 

Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands und des 

Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung (Vergütungsbericht) und legen diesen 

Vergütungsbericht der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vor. 

Der von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 erstellte Vergütungsbericht wurde 

gemäß den Vorgaben des § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer geprüft. Der vom 

Abschlussprüfer erstellte Prüfungsvermerk ist dem Vergütungsbericht beigefügt. Der 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 ist nebst Prüfungsvermerk von der Einberufung der 

Hauptversammlung an über unsere Internetseite unter 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

zugänglich. Ferner wird der Vergütungsbericht dort auch während der Hauptversammlung zugänglich 

sein. Eine inhaltliche Wiedergabe des Vergütungsberichts in dieser Einladung ist nach der 

Neufassung von § 124 Abs. 2 Satz 3 AktG nicht mehr erforderlich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und vom Abschlussprüfer 

geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen.  
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II. Weitere Angaben und Hinweise  

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der 

Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 49.540.810,00 und ist eingeteilt in insgesamt 49.540.810 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die 

Gesamtzahl der Stimmrechte an der Gesellschaft beträgt somit im Zeitpunkt der Bekanntmachung der 

Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 49.540.810. 

Aus unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien steht der Gesellschaft gemäß § 71b AktG kein 

Stimmrecht zu. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der 

Hauptversammlung im Bundesanzeiger keine eigenen Aktien. 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich 

vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in 

deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

Ferner ist die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

durch einen Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Absatz 3 AktG nachzuweisen. Der Nachweis 

muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und hat sich auf den Geschäftsschluss des 

22. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag/Record Date), d.h. auf den 4. Juni 2026, 24:00 

Uhr (MESZ), zu beziehen.  

Die Anmeldung und der zusätzlich erforderliche Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme müssen der 

Dermapharm Holding SE bis spätestens 19. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse 

zugehen: 

 
Dermapharm Holding SE 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Berechtigungsnachweis sowie Informationen über 

Vollmachten und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter und zur 

Bevollmächtigung Dritter können gemäß § 67c AktG auch über Intermediäre gemäß SRD II in Verbindung 

mit der Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, 

CMDHDEMMXXX) erfolgen. Für die Nutzung von SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT 

Relationship Management Application (RMA) erforderlich. 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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Anmeldungen gemäß § 67c AktG über einen Intermediär müssen spätestens bis zum letzten Anmeldetag, 

das heißt bis 19. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein. Änderungen von 

Eintrittskartenbestellungen, Vollmachts- und Weisungserteilungen gemäß § 67c AktG über einen 

Intermediär sind danach noch möglich und müssen bis 25. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ), bei der 

Gesellschaft eingegangen sein. 

Nach Erfüllung der vorstehenden Teilnahmevoraussetzungen werden den teilnahmeberechtigten 

Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Die 

Eintrittskarten sind keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die 

Stimmrechtsausübung, sondern lediglich organisatorische Hilfsmittel. Die Eintrittskarten enthalten auch 

die persönlichen Zugangsdaten, die für die Nutzung des passwortgeschützten Aktionärsportals benötigt 

werden. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig 

für die Übersendung der Anmeldung und des gesonderten Nachweises des Anteilsbesitzes an die 

Anmeldestelle unter der vorgenannten Adresse Sorge zu tragen. 

Bedeutung des Nachweisstichtags 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer den im vorstehenden Abschnitt genannten Nachweis des 

Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang 

des Stimmrechts richten sich somit ausschließlich nach dem Aktienbesitz zu dem dort genannten 

Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag oder der Anmeldung zur Hauptversammlung ist keine Sperre 

für die Veräußerung von Aktien verbunden. Aktionäre können über ihre Aktien daher auch nach dem 

Nachweisstichtag frei verfügen. Solche Verfügungen haben jedoch keine Auswirkungen auf die 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts. 

Entsprechendes gilt für einen Erwerb oder Hinzuerwerb von Aktien, der nach dem Nachweisstichtag 

erfolgt. Personen, die erst nach dem Nachweisstichtag Aktien der Gesellschaft erwerben, sind hinsichtlich 

dieser Aktien daher auf der Hauptversammlung aus eigenem Recht weder teilnahme- noch 

stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl 

Die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen 

ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, im Wege der Briefwahl abzugeben. Auch 

hierzu sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und ein ordnungsgemäßer Nachweis des Anteilsbesitzes 

erforderlich. 

 

Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl kann schriftlich oder per E-Mail unter Nutzung des auf der 

Eintrittskarte abgedruckten Briefwahlformulars erfolgen. Das zur Briefwahl genutzte Formular muss 

vollständig ausgefüllt bis spätestens 24. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachfolgend genannten 

Adresse zugehen: 
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Dermapharm Holding SE 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Stimmrecht auch im Wege der elektronischen Kommunikation 

auszuüben. Zu diesem Zweck steht den Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet und der 

Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, das passwortgeschützte Aktionärsportal unter der 

Internetadresse 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/  

zur Verfügung. Die notwendigen Zugangsdaten für das Aktionärsportal können die Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten der per Post übersandten Eintrittskarte entnehmen. Auf diesem Weg ist die 

Stimmabgabe per Briefwahl (ebenso wie deren Änderung und Widerruf) bis spätestens 25. Juni 2026, 

18:00 Uhr (MESZ), möglich. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene 

Stimmrechtsvertreter  

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären und ihren Bevollmächtigten ferner an, von der Gesellschaft 

benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung des Stimmrechts im Rahmen der 

Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Auch hierzu sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und ein 

ordnungsgemäßer Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. 

Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen in der Vollmacht verbindliche 

Weisungen für die Stimmrechtsausübung erteilt werden. Sie sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten 

Weisungen abzustimmen. Die betreffenden Weisungen bedürfen ebenso wie die Vollmacht der Textform; 

gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht und der darin erteilten Weisungen sowie deren Änderungen. 

Die Vertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist auf die weisungsgebundene 

Ausübung des Stimmrechts bei der Abstimmung über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den 

einzelnen Punkten der Tagesordnung beschränkt. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts über 

sonstige Beschlussanträge oder zur Ausübung weiterer Aktionärsrechte im Hinblick auf die 

Hauptversammlung, insbesondere zur Stellung von Fragen oder zur Einlegung von Widersprüchen, 

nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen. 

Für die Bevollmächtigung kann das auf der Eintrittskarte aufgedruckte Formular zur Vollmachts- und 

Weisungserteilung an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter verwendet werden. 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (sowie ggf. eine 

Änderung und der Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen) müssen der Gesellschaft bis spätestens 

24. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen: 

 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/
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Dermapharm Holding SE 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
 

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie der 

Widerruf der Vollmacht oder eine Änderung der Weisungen können durch Erklärung gegenüber der 

Gesellschaft auch über elektronische Kommunikation unter Nutzung des passwortgeschützten 

Aktionärsportals erfolgen, das die Gesellschaft unter der Internetadresse 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/  

zur Verfügung stellt. Die notwendigen Zugangsdaten für das Aktionärsportal können die Aktionäre bzw. 

ihre Bevollmächtigten, der per Post übersandten Eintrittskarte entnehmen. Über das Aktionärsportal 

können Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis spätestens 25. Juni 

2026, 18:00 Uhr (MESZ), erteilt bzw. geändert oder widerrufen werden. 

Das Recht der Aktionäre, persönlich oder durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung 

teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben, bleibt von einer Vollmachts- und Weisungserteilung an die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unberührt. Im Falle der persönlichen Teilnahme des 

Aktionärs oder eines von ihm bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlischt ein zuvor 

erteilter Auftrag an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter samt den zugehörigen 

Weisungen ohne gesonderten Widerruf. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden 

in diesem Fall auf der Grundlage einer zuvor an sie erteilten Vollmacht nicht tätig. 

Zudem ist eine Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter am Tag und Ort 

der Hauptversammlung möglich. 

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung werden den Aktionären nach Erfüllung der weiter oben 

genannten Teilnahmevoraussetzungen zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung 

übersandt. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch sonstige Bevollmächtigte 

Aktionäre haben ferner die Möglichkeit, einen sonstigen Bevollmächtigten, auch ein Kreditinstitut oder 

einen sonstigen Intermediär oder eine Vereinigung von Aktionären, zu beauftragen, für sie das Stimmrecht 

(und ggf. sonstige hauptversammlungsbezogenen Rechte) auszuüben. Auch in diesem Fall müssen für 

den betreffenden Aktienbestand die weiter oben genannten Voraussetzungen für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts erfüllt werden. 

  

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/
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Auf die Vollmacht finden die gesetzlichen Vorschriften Anwendung. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 

Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen daher der 

Textform, wenn weder ein Kreditinstitut oder ein sonstiger Intermediär noch eine Vereinigung von 

Aktionären, eines Stimmrechtsberaters oder eine sonstige, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG 

gleichgestellte Person oder Personenvereinigung bevollmächtigt wird.  

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder eines sonstigen Intermediärs, einer Vereinigung von 

Aktionären, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 

gleichgestellten Person oder Personenvereinigung gelten die besonderen gesetzlichen Vorschriften des 

§ 135 AktG, die u.a. verlangen, dass die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten ist. 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 

zurückweisen. 

Vollmachtsformulare, die zur Vollmachtserteilung verwendet werden können, werden 

teilnahmeberechtigten Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung übersandt. 

Die Erteilung der Vollmacht kann sowohl vor als auch noch während der Hauptversammlung erfolgen. 

Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht können sowohl durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft 

als auch durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erfolgen. Für die Erteilung und den 

Widerruf der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft sowie die Übermittlung des 

Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf steht 

nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung, an welche insbesondere auch eine elektronische 

Übermittlung per E-Mail erfolgen kann: 

 

Dermapharm Holding SE 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Eine durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilte Vollmacht bzw. deren Widerruf sowie die 

Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren 

Widerruf müssen der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis spätestens 24. Juni 2026, 

24:00 Uhr (MESZ), zugehen. 

Die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft sowie deren Widerruf kann 

auch bis spätestens 25. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ), elektronisch unter Nutzung des 

passwortgeschützten Aktionärsportals erfolgen, das die Gesellschaft unter der Internetadresse 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/  

mailto:anmeldestelle@computershare.de
https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/
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zur Verfügung stellt. Die notwendigen Zugangsdaten für das Aktionärsportal können die Aktionäre bzw. 

ihre Bevollmächtigten, der per Post übersandten Eintrittskarte entnehmen. Die Nutzung der Zugangsdaten 

durch den Bevollmächtigten gilt zugleich als Nachweis der Bevollmächtigung. 

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann auch dadurch geführt werden, dass der 

Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Erfolgt 

die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, erübrigt sich ein gesonderter 

Nachweis. 

Teilnahmeberechtigte Aktionäre bleiben auch nach erfolgter Vollmachtserteilung zur persönlichen 

Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. 

Ergänzende Informationen zur Stimmrechtsausübung 

Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen (Brief, E-Mail, elektronisch über das Aktionärsportal 

oder gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 

Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212)) durch Briefwahl ausgeübt bzw. Vollmacht und 

ggf. Weisungen erteilt werden, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs in folgender 

Reihenfolge berücksichtigt: 1. elektronisch über das Aktionärsportal, 2. gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 

Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der 

Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212), 3. per E-Mail und 4. per Brief.   

Gehen auf demselben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und 

Weisungen zu, ist die zeitlich zuletzt zugegangene Erklärung verbindlich. Eine spätere Stimmabgabe als 

solche gilt nicht als Widerruf einer früheren Stimmabgabe. Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf 

einer Erklärung ist maßgeblich.  

Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der Stimmrechtsauübung eingehen, 

gilt: Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und letztere haben Vorrang gegenüber der Erteilung von Vollmacht 

und Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater gemäß 

§ 134a AktG sowie einer diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person. 

Die Stimmabgaben per Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und ggf. Weisungen zu Tagesordnungspunkt 

2 (Verwendung des Bilanzgewinns) behalten ihre Gültigkeit auch im Falle der Anpassung des 

Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 

so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme bzw. Weisung entsprechend für 

jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Recht der Aktionäre auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG in Verbindung mit 

Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital 

von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, können verlangen, dass 
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Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 

der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist 

schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) 

an den Vorstand der Dermapharm Holding SE zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens 26. Mai 

2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Es wird darum gebeten, entsprechende Verlangen an folgende 

Anschrift zu richten: 

 

Dermapharm Holding SE 

– Vorstand – 

Lil-Dagover-Ring 7 

82031 Grünwald 

E-Mail: ir@dermapharm.com 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der 

Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens in gleicher Weise wie 

die Einberufung bekannt gemacht. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Jeder Aktionär hat das Recht, der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Vorschläge zu einer in der Tagesordnung 

vorgesehenen Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu übermitteln. 

Gegenanträge sowie Wahlvorschläge können der Gesellschaft vor der Hauptversammlung an folgende 

Adresse übermittelt werden: 

 

Dermapharm Holding SE 

– Investor Relations – 

Lil-Dagover-Ring 7 

82031 Grünwald 

E-Mail: ir@dermapharm.com 
 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft bis spätestens 11. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

unter der vorstehenden Adresse zugehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer 

etwaigen Begründung sowie eventueller Stellungnahmen der Verwaltung unverzüglich auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/  

zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich 

gemacht. Ferner kann die Gesellschaft auch noch unter bestimmten weiteren, in den §§ 126 bzw. 127 

AktG näher geregelten Voraussetzungen von einer Zugänglichmachung ganz oder teilweise absehen oder 

Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge und deren Begründungen zusammenfassen. 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/
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Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab form- und 

fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie während 

der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der 

Hauptversammlung Gegenanträge oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die 

Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten 

der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der 

Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns 

und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand die 

Auskunft verweigern. Ferner ist der Versammlungsleiter nach näherer Maßgabe von § 19 Abs. 3 der 

Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu 

beschränken. 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre und Internetseite, über welche die 

Informationen gemäß § 124a AktG zugänglich sind 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 AktG in Verbindung mit 

Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG und die 

weiteren Informationen nach § 124a AktG werden ab der Einberufung zur Hauptversammlung auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/  

zugänglich gemacht. Dort sind insbesondere auch die folgenden Unterlagen zugänglich gemacht: 

▪ die Hauptversammlungseinladung; 

▪ der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss der Dermapharm Holding 

SE, der zusammengefasste Lage- und Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden 

Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie der Bericht 

des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2025; 

▪ der Vergütungsbericht 2025;  

▪ die Satzung der Gesellschaft. 

Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht ausliegen. Auf 

Verlangen werden die vorgenannten Unterlagen Aktionären der Gesellschaft auch kostenfrei zugesandt. 

Bestellungen bitten wir ausschließlich zu richten an: 

 

 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/
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Dermapharm Holding SE 

- Investor Relations - 

Lil-Dagover-Ring 7 

82031 Grünwald 

Fax: +49 89 641 86 155 

E-Mail: ir@dermapharm.com   
 

Unter der o.g. Internetadresse werden nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungsergebnisse 

veröffentlicht. 

Weitere Informationen zur Briefwahl sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie zur Vollmachtserteilung an sonstige Bevollmächtigte 

ergeben sich aus der Eintrittskarte und den ihr beigefügten Hinweisen, die teilnahmeberechtigten 

Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten nach Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen übersandt 

werden, und sind ferner auch über das passwortgeschützte Aktionärsportal unter der folgenden 

Internetadresse verfügbar: 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/  

Hinweis zu UTC Zeiten 

Sämtliche Zeitangaben in dieser Hauptversammlungseinladung sind in der für Deutschland maßgeblichen 

mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit 

(UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden. 

Informationen zum Datenschutz 

Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene Daten 

(insbesondere Name, Wohnort bzw. Sitz und Anschrift des Aktionärs und ggf. seiner Vertreter, 

Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer der Eintrittskarte und vom jeweiligen Aktionär 

gestellte Fragen), um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer 

Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft die 

verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) der Datenschutz-

Grundverordnung. Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten 

gespeichert und anschließend gelöscht. Die Dienstleister der Gesellschaft, die zum Zwecke der 

Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Gesellschaft nur solche 

personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, 

und verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen werden 

personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und 

Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt, namentlich 

über das Teilnehmerverzeichnis und im Rahmen der Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf 

Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären und im 

Zusammenhang mit der Beantwortung von Aktionärsfragen. 

mailto:ir@dermapharm.com
https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/
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Aktionäre und Aktionärsvertreter haben unter den in Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung näher 

geregelten gesetzlichen Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, 

Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten sowie 

ein Recht auf Datenübertragung. Diese Rechte können Sie gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über 

die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

Dermapharm Holding SE 

Lil-Dagover-Ring 7 

82031 Grünwald 

Deutschland 

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 

Datenschutz-Grundverordnung zu. 

Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter 

Dermapharm Holding SE 

Konzerndatenschutzbeauftragter 

Lil-Dagover-Ring 7 

82031 Grünwald 

Deutschland 

E-Mail: datenschutz@dermapharm.com 

Die Einberufung der Hauptversammlung wurde solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen 

davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union 

verbreiten. 

 

Grünwald, im Mai 2026 

Dermapharm Holding SE 

Der Vorstand 

mailto:datenschutz@dermapharm.com

